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RS OGH 1937/7/7 4Os450/37
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.07.1937

Norm

StGB §115 Abs3

Rechtssatz

Die Anwendung der Bestimmungen des § 496 Abs 2 StGB hat nicht zur Voraussetzung, daß der Beleidiger die

Beleidigung zugestanden, noch auch, daß er sich zu seiner Entschuldigung auf eine gerechtfertigte Entrüstung berufen

hat.
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